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Bundesland 

Steiermark 

Kurztitel 

Steiermärkisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 2019 – StKBBG 2019 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 95/2019 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

14.09.2020 

Abkürzung 

StKBBG 2019 

Index 

5060 Kinderbetreuung, Hort 

Text 

§ 2 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Kinderkrippen, Kindergärten und Heilpädagogische Kindergärten, Horte 
und Heilpädagogische Horte, Kinderhäuser, Alterserweiterte Gruppen und Tageseltern sowie die 
Nachmittagsbetreuung gemäß 4. Hauptstück. 

(2) Für Tageseltern ist das 2. Hauptstück nur insoweit anzuwenden, als nicht im 3. Hauptstück 
besondere Regelungen getroffen sind. Das 6. Hauptstück ist mit Ausnahme der §§ 60, 63 und 64 
anzuwenden. 

(3) Für die Nachmittagsbetreuung gelten die Bestimmungen des 2. und 6. Hauptstückes nur insoweit, 
als nicht im 4. Hauptstück besondere Regelungen getroffen sind. 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für: 

 a) öffentliche Praxiskindergärten und Praxishorte die einer öffentlichen Schule bzw. einer 
Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht für lehrplanmäßig vorgesehene Übungen eingegliedert sind; 

 b) Lernbetreuungen für Schulkinder, die ausschließlich der Erledigung der Hausaufgaben und der 
Vertiefung des Unterrichtsstoffes dienen und 

 c) unregelmäßige Kinderbetreuung: Das ist die Betreuung von Kindern in einer nicht nach diesem 
Gesetz bewilligten Einrichtungsart in einem vereinbarten Betreuungsausmaß von unter 18 
Wochenstunden. 
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Anmerkung 

Tritt hinsichtlich der Nachmittagsbetreuung mit 11. September 2022 außer Kraft (vgl. § 70 Abs. 3). 

Im RIS seit 

21.01.2020 

Zuletzt aktualisiert am 

22.01.2020 

Gesetzesnummer 

20001503 

Dokumentnummer 

LST40025079 


	§ 2

